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und nur die Waldungen wegen der gesetzlichen Bewirtschaftung
als Gemeingut beibehalten worden sind.

In den Alpgebieten findet man noch vielfach sog. Bäuerten,
d. h. Sprengel von Bauernhöfen, denen nach altem Herkommen der
gemeinsame Besitz von Alpweiden zusteht.

Im Kanton Graubünden, der um das sechste Jahrhundert

von den Alemannen heimgesucht wurde, bestehen die von Geschlecht

zu Geschlecht sich vererbenden bürgerlichen Nutzungsgüter in ihrer
Ursprünglichkeit weiter; nur ist deren Verwaltung in den Händen
der Einwohnerbehörden, wofürdieNichtburger gewisse Vergünstigungen
in Bezug auf den Holzbedarf gemessen. Das Pflanzland ist in
Lose eingeteilt und den bürgerlichen Nutzungsberechtigten auf
Lebenszeit angewiesen. Der grössere Teil der Waldungen und

Alpweiden ist bürgerliches Korporationsgut.
Von recht sonderbaren Nutzniessungen gemeinsamen Besitzes

zeugen noch heute im Emmental vorkommende Verhältnisse, wo
die einen das Recht auf das Holz, die andern das Recht auf den

Grund und Boden haben.

Der staatliche Grundbesitz lässt sich zurückführen auf Kauf,
Eroberung, Säkularisation und besondere Hoheitsrechte. Der Privatbesitz

verändert sich fortwährend durch Erbfolge, Kauf, Tausch
und Schenkung unter gesetzlichen Formen.

In den meisten Kantonen zeigt der gegenwärtige Grundbesitz
das Bild einer stetig zunehmenden Zerstücklung; auch die Gemeingüter

gehen langsam der Auflösung entgegen. Dies hängt zusammen
mit der heutigen Kulturentwicklung, der Zunahme der Bevölkerung
und der bessern Ausnutzung von Grund und Boden. Jeder will
sein eigenes l'lätzchen an der Sonne haben und darauf sein Leben
fristen. Beati possidentes.

^ f Hans Jakob Hüeblin.

Unterm 7. Februar abhin starb nach langer Krankheit in
Frauenfeld unser Mitglied Herr Kantonsgeometer Hüeblin in seinem

39. Lebensjahre. An der Versammlung in Zürich am 2. Februar
1902 wurde er als eifriger Mitbegründer des V. S. K. G. in dessen

Vorstand gewählt, sah sich aber schon nach Ablauf weniger Monate
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genötigt, infolge seines sich verschlimmernden Zustandes, den Austritt

zu nehmen. Der Verstorbene wurde 1885 patentiert, vermass
zuerst seine Heimatgemeinde Pfyn, war dann von 189ö an Stadt-

geometer in Frauenfeld, und seit 1899 Kantonsgeometer von

Thurgau. Herr Hüeblin arbeitete in seinen verschiedenen

Lebensstellungen viel für die Propaganda der Katastervermessungen und

war nebenbei in Sängerkreisen in leitender Stellung tätig. Sein

langes Leiden und sein allzufrüher Hinschied versetzten seine

freunde, die ihn seines loyalen Charakters wegen hochschätzten,
in tiefe Trauer. Möge das allseitige tiefe Mitgefühl seiner

tiefgebeugten Familie ein wohltuender Trost sein. Unser junger Verein
verliert an ihm einen eifrigen Förderer seiner Sache. Behalten
wir sein Andenken in Ehren. F. B.
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